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Erwägungen

E. 1
Die Eingabe und der nachträglich zugestellte Ombudsbericht wurden fristgerecht ein-
gereicht (Art. 95 Abs. 1 RTVG). Die Beschwerdeschrift weist eine hinreichende
Begründung auf (Art. 95 Abs. 3 RTVG).

E. 2
und 3 RTVG; Popularbeschwerde). Der Beschwerdeführer erfüllt diese Voraussetzungen.

E. 3
Die Beanstandung definiert das Anfechtungsobjekt und begrenzt insofern die Prü-
fungsbefugnis der UBI. Bei der Prüfung des anwendbaren Rechts ist sie frei und nicht an
die Vorbringen der Parteien gebunden (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la
Communica- tion, Bern 2011, 2. Auflage, Rz. 880, S. 262).

E. 3.1
Im Rahmen einer Zeitraumbeschwerde können mehrere Sendungen gleichzeitig be-
anstandet werden (BGE 123 II 115 E. 3a S.121 [«Zischtigsclub», «Arena» u.a.]). Darunter
fallen gemäss Art. 92 Abs. 3 RTVG redaktionelle Beiträge, welche nicht länger als drei
Monate vor der letzten beanstandeten Ausstrahlung zurückliegen. Zusätzlich muss
zwischen den be- anstandeten Sendungen ein thematischer Zusammenhang bestehen, wenn
eine Verletzung des Vielfaltsgebots von Art. 4 Abs. 4 RTVG geltend gemacht wird. Diese
Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

E. 3.2
Art. 17 Abs. 1 BV verankert die Medien- bzw. Rundfunkfreiheit. Art. 93 Abs. 3 der
Bundesverfassung (BV; SR 101) und Art. 6 Abs. 2 RTVG gewährleisten die
Programmauto- nomie des Veranstalters. Diese beinhaltet namentlich die Freiheit in der
Wahl des Themas und des Fokus einer Sendung oder eines Beitrags und die Freiheit in der
inhaltlichen Bear- beitung. Ausstrahlungen haben jedoch den in Art. 4 und 5 RTVG
festgelegten inhaltlichen Mindestanforderungen an den Programminhalt Rechnung zu
tragen. Der Beschwerdeführer macht eine Verletzung des Sachgerechtigkeits- und des
Vielfaltsgebots geltend.

E. 3.3
Im Zusammenhang mit dem Sachgerechtigkeitsgebot von Art. 4 Abs. 2 RTVG prüft die
UBI, ob dem Publikum aufgrund der in der Sendung oder im Beitrag angeführten Fakten
und Ansichten ein möglichst zuverlässiges Bild über einen Sachverhalt oder ein Thema ver-
mittelt wird, so dass dieses sich darüber frei eine eigene Meinung bilden kann (BGE 137 1
340 E. 3.1 S. 344f. [«FDP und die Pharmalobby»]). Umstrittene Aussagen sollen als solche



erkennbar sein. Fehler in Nebenpunkten und redaktionelle Unvollkommenheiten, welche
nicht geeignet sind, den Gesamteindruck der Ausstrahlung wesentlich zu beeinflussen, sind
pro- grammrechtlich nicht relevant. Auch der nicht-verbalen Gestaltung ist bei der
Beurteilung Rechnung zu tragen. Die Gewährleistung der freien Meinungsbildung des
Publikums erfordert die Einhaltung von zentralen journalistischen Sorgfaltspflichten wie
dem Transparenzgebot (vgl. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von
Radio und Fernsehen, in:
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Biaggini et al. [Hrsg.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, N. 7.104ff., S. 312ff.; Barre-
let/Werly, a.a.O., Rz. 895ff., S. 267ff.; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel,
Medien- recht für die Praxis, 2018, 5. Auflage, S. 258ff.; Denis Masmejan, in: ders./Bertil
Cottier/Nico- las Capt [Hrsg.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, S. 96ff., Rz.
43ff. zu Art. 4 RTVG; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, Rz. 20ff. zu Art. 4 RTVG, S.
58ff.). Der Umfang der gebotenen Sorgfalt hängt von den konkreten Umständen, dem
Charakter des Sendege- fässes sowie vom Vorwissen des Publikums ab (BGE 131 II 253 E.
2.1ff. S. 257 [«Renten- missbrauch»]). Das Sachgerechtigkeitsgebot ist ausschliesslich auf
redaktionelle Sendungen mit Informationsgehalt anwendbar.

E. 3.4
Das Vielfaltsgebot von Art. 4 Abs. 4 RTVG will einseitige Tendenzen in der Mei-
nungsbildung durch Radio und Fernsehen verhindern. Es verbietet nicht nur die
Einseitigkeit im Sinne einer zu starken Berücksichtigung extremer Anschauungen, sondern
auch die aus- schliessliche Vermittlung politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich gerade
herrschender Ansichten. Konzessionierte Radio- und Fernsehveranstalter haben in ihren
redaktionellen Sendungen die politisch-weltanschauliche Vielfalt widerzuspiegeln (VPB
69/2005 Nr. 128 E.

E. 5
Im Zentrum des beanstandeten Beitrags der «Tagesschau»-Hauptausgabe vom 28.
Dezember 2022 (Dauer: 2 Minuten 50 Sekunden) steht einerseits eine am Vortag vom Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) lancierte Kampagne («Entscheiden.Mitteilen.Festhalten»),
die dazu aufruft, die Organspende zu regeln. Anderseits thematisiert der Beitrag den
Umstand, dass das neue digitale Organspendenregister frühestens 2025 zur Verfügung
stehen werde, während das bisherige nationale Organspenderegister Ende 2022 gelöscht
wird, weil es zu anfällig für Hackerangriffe sei, und die damit verbundene schwierige
Situation für die Spitäler in der Übergangsphase. Im Bericht kommen der Direktor von
Swisstransplant und eine Ver- treterin des Unispitals Zürich zu Wort.

E. 5.1
Im Beitrag der Mittagsausgabe der «Tagesschau» vom 24. Januar 2023 berichtet Fernsehen
SRF über vom BAG veröffentlichte Zahlen, laut denen Organspenden stagnieren (Dauer: 2
Minuten 20 Sekunden). Die Co-Leiterin der Sektion Transplantation des BAG äus- sert sich
erleichtert darüber, dass die Zahl der Organspenden während der Pandemie nicht
zurückgegangen sei. Noch würden aber 1’400 Personen auf ein Organ warten. Es sei
deshalb wichtig, dass sich jede Person mit der Frage auseinandersetze und für sich
entscheide, ob sie ein Organ spenden möchte oder nicht.

E. 5.2



Auch der gleichentags vom Nachrichtenmagazin «10 vor 10» ausgestrahlte, knapp
sechsminütige Beitrag beschäftigt sich mit der aktuellen Situation bei Organspenden. Wie
im «Tagesschau»-Beitrag vom Mittag kommt die Vertreterin des BAG zu Wort, die sich zur
Zahl der Organspenden und zum geplanten digitalen Organspenderegister äussert. Der
Direktor von Swisstransplant weist auf die höhere Anzahl von Organspenden in
ausländischen Län- dern hin, welche die Widerspruchslösung bereits kennen. Viel Platz
kommt im Filmbericht Schilderungen aus dem Inselspital Bern zu. Eine Organempfängerin
zeigt sich glücklich und die Co-Leiterin der Transplantationschirugie gewährt Einblicke in
ihre Tätigkeit. Am Ende des Berichts fordert sie: «Redet darüber, macht Euch Gedanken,
wollt Ihr spenden oder nicht, schreibt es auf, redet mit den Angehörigen – haltet Euren
Willen fest!»

E. 5.3
Aufgrund des Informationsgehalts der drei beanstandeten Beiträge ist das Sachge-
rechtigkeitsgebot auf diese anwendbar. In den Publikationen wurde aus aktuellem Anlass
die Situation hinsichtlich Organspenden in der Schweiz nach der Annahme des geänderten
Transplantationsgesetzes in der Volksabstimmung dargestellt. Thematisiert werden dabei
die sich bis mindestens 2025 verzögernde Umsetzung der Widerspruchslösung aufgrund der
Schwierigkeiten bei der Einführung eines digitalen Organspenderegisters, die stagnierende
Bereitschaft zur Organspende sowie die Kampagnen und Aufrufe, sich mit der Frage zu be-
schäftigen. Im Rahmen der behandelten Themen war es in keinem der drei Beiträge
notwen- dig, eine Person zu befragen, die Organspenden grundsätzlich ablehnt. In den
Ausstrahlun- gen ging es nicht um das Für und Wider von Organspenden im Einzelnen und
eine entspre- chende Aufklärung, sondern um allgemeine Aspekte. Es war daher zur
Gewährleistung der freien Meinungsbildung zu den jeweiligen Beiträgen nicht notwendig,
eine Stellungnahme im
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Sinne des Beschwerdeführers einzuholen. Dieser rügt im Übrigen nicht, dass die in den
Aus- strahlungen präsentierten Fakten (z.B. zum digitalen Organspenderegister, zu den
Zahlen und zur Kampagne des BAG) nicht den Tatsachen entsprächen. Auch aufgrund der
transpa- renten Gestaltung (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 RTVG) konnte sich das jeweilige Publikum
zu den drei Beiträgen eine eigene Meinung im Sinne des Sachgerechtigkeitsgebots bilden.

E. 6
Im Rahmen des Vielfaltsgebots von Art. 4 Abs. 4 RTVG gilt es, alle Sendungen bzw.
Beiträge von Fernsehen SRF mit einem Bezug zur Organspende zu berücksichtigen, welche
im relevanten Zeitraum ausgestrahlt wurden (UBI-Entscheid b. 733 vom 17. Juni 2016 E.
7.2 [«Börse»]). In der vom Beschwerdeführer definierten maximal möglichen Periode von
drei Monaten fallen die zwischen dem 24. Oktober 2022 und 24. Januar 2023 erfolgten
themen- relevanten Ausstrahlungen. Neben den drei erwähnten, explizit beanstandeten
Beiträgen (siehe E. 5ff.) sind zwei weitere zu berücksichtigen. Es handelt sich um den
Beitrag «Wie läuft eine Organspende ab?» aus der Kindersendung «SRF Kids News» vom
10. November 2022 sowie den «10 vor 10»-Bericht vom 11. Januar 2023 über die
Schwierigkeit, ein digitales Or- ganspenderegister zu erstellen. Im Beitrag von «SRF Kids
News» wird in kindergerechter Form die Ursache für und der Ablauf von Organspenden
dargestellt (Dauer: 2 Minuten 16 Sekunden). Thema des «10 vor 10»-Beitrags bilden die
Gründe und die Folgen der erhebli- chen Verzögerungen bei der Einführung des digitalen



Organspenderegisters (Dauer: 4 Minu- ten 17 Sekunden).

E. 6.1
Dem Beschwerdeführer ist zwar beizupflichten, dass bei der Gesamtbeurteilung der fünf
Beiträge eine gewisse Einseitigkeit zu Gunsten des Spendens von Organen festzustellen ist.
So werden Empfängerinnen von Organen in teilweise emotionalen Bildern gezeigt und es
wird auf die 1'400 Personen hingewiesen, welche auf ein Organ warten sowie auf jene Per-
sonen, die wegen fehlender Organspenden sterben. Diese Beiträge sind aber im Kontext der
zum Zeitpunkt der Ausstrahlung aktuellen Situation zu sehen (UBI-Entscheid b. 813 vom
13. September 2019 E. 7.7 [«Berichterstattung über Klimafragen»]). Die
Stimmberechtigten hat- ten der Änderung des Transplantationsgesetzes, einem indirekten
Gegenvorschlag zur zu- rückgezogenen Volksinitiative «Organspende fördern – Leben
retten», wenige Monate zuvor zugestimmt. Diese will mit der Einführung der
Widerspruchslösung zu einer Erhöhung der Zahl der Organspenden beitragen
(Erläuterungen des Bundesrats zur Volkabstimmung vom 15. Mai 2022, S. 34).

E. 6.2
Eigentlicher Inhalt der beanstandeten Beiträge bildeten die Probleme bei der Umset- zung
der Gesetzesänderung mit dem Paradigmenwechsel (Übergang von der Zustimmungs- zur
Widerspruchslösung) und die damit verbundenen erheblichen Zeitverzögerungen, welche in
der für die Zeitraumbeschwerde relevanten Periode offenkundig wurden. Entgegen den
Behauptungen des Beschwerdeführers ging es nicht um die Darstellung der Vor- und Nach-
teile einer Organspende für die einzelne Person und auch nicht um eine entsprechende Auf-
klärung des Publikums über die bei einer Organspende zu berücksichtigenden Aspekte. Bei
den relevanten Sendungen handelt es sich denn auch um News- und keine Hintergrundsen-
dungen (z.B. Diskussionssendung oder Gesundheitsmagazin), in welchen ein Thema in der
Regel vertieft und in grundsätzlicher Weise beleuchtet wird. Es wurde in den Beiträgen
weder direkt Werbung für die Spende von Organen gemacht noch indirekt Druck auf das
Publikum
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ausgeübt, seine Organe zu spenden, wie vom Beschwerdeführer behauptet. Die darin ent-
haltenen Aufrufe bezweckten, sich mit dem Thema zu beschäftigen und für sich persönlich
einen Entscheid zu fällen, ganz im Sinne des revidierten Transplantationsgesetzes.

E. 6.3
Gesamthaft lässt sich keine rechtserhebliche Einseitigkeit bzw. Unausgewogenheit der
Berichterstattung von Fernsehen SRF im Sinne des Vielfaltsgebots feststellen. Die rele-
vanten Beiträge behandelten die in diesem Zeitraum durch Publikationen des BAG bekannt-
gewordenen Vollzugsprobleme im Zusammenhang mit dem geänderten Transplantationsge-
setz. Da dieses zum Ziel hat, die Bereitschaft für Organspenden in der Schweiz insgesamt
zu erhöhen, kann aus den Beiträgen wohl eine gewisse Einseitigkeit abgeleitet werden. Die
re- levanten Nachrichtenbeiträge stellten jedoch die aktuelle Situation in allgemeiner Weise
dar und bezweckten nicht, dem Publikum eine konkrete Entscheidungshilfe zu geben oder
dieses über die Vor- und Nachteile einer Organspende aufzuklären. Namentlich aufgrund
der Kam- pagne des Referendumskomitees im Vorfeld der Volksabstimmung vom 22. Mai
2022 ver- fügte das Publikum zudem über ein Vorwissen bezüglich der vom
Beschwerdeführer hervor- gehobenen Nachteile. Das Vielfaltsgebot wurde daher ebenfalls



nicht verletzt.

E. 7
Die Beschwerde ist aus den erwähnten Gründen abzuweisen. Verfahrenskosten werden
keine auferlegt (Art. 98 RTVG).
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